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Zitat von Walter Sobchak

Wenn man es nicht ganz so kompliziert will: Lass´ die Lehrratswahl als TOP auf die
Konferenzordnung der nächsten ordentlichen LK setzten. Die SL verlässt während
dieser Zeit die Räumlichkeiten.

Oder so.  Sofern sich der SL nicht rausnimmt, auch noch TOPs auf der Lehrerkonferenz zu
verweigern; so schwankend wie hier die Rechtskenntnisse zu sein scheinen. 

Nele
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